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Diözesangesetz zur Einrichtung eines Hinweisgebersystems 
vom 18. Dezember 2024

Präambel

Am 02.07.2023 ist das „Gesetz für einen besseren 
Schutz hinweisgebender Personen sowie zur Um-
setzung der Richtlinie zum Schutz von Personen, die 

-

getreten. 

Zur Umsetzung des HinSchG wird in diesem Diöze-
sangesetz das Hinweisgebersystem sowie das Ver-
fahren zur Behandlung von Hinweisen für die Diözese 
Regensburg (im Folgenden: Diözese) ergänzend 
geregelt. Zielsetzung ist die regelkonforme Umsetzung 
der gesetzlichen Vorgaben in der Diözese. 

Das von der Diözese eingerichtete Hinweisgebersys-
tem und die hierfür einschlägigen Regularien haben 

Verfahren für die Mitteilung sowie Behandlung eines 
Verdachtes sicherzustellen und den hinweisgebenden 

des HinSchG zu schützen. 

Unbeschadet dessen sind die Beschäftigten der Di-
özese Regensburg gehalten, sich, insbesondere an-
gesichts des vermittelten christlichen Menschenbildes 

und fair, mit Anstand und Integrität zu verhalten. Das 

diesem Zusammenhang einen zentralen Baustein des 
Miteinanders dar. 

§ 1 
Anwendungsbereich

(1) Das Gesetz gilt für die Diözese Regensburg, Kör-

(2) Darüber hinaus gilt dieses Gesetz für kirchliche 
-

chend, soweit und solange sie die von der Diözese 

um ein Hinweisgebersystem einzurichten. Dieses 
Gesetz gilt für diese Rechtsträger mit der Maßga-
be, dass an Stelle

-
tretungsberechtigte Organ des Rechtsträgers

  
tritt. 

(3) Unabhängig von einer möglichen Beauftragung der 
-

sen alle kirchlichen Rechtsträger in der Diözese 

sind, eine interne Meldestelle einzurichten, ihre 
-

verantwortlich erfüllen.

§ 2 
Einrichtung einer internen Meldestelle 

(1) In der Diözese Regensburg ist eine interne Melde-
stelle nach § 12 HinSchG eingerichtet. Die gesetz-
lichen Aufgaben der internen Meldestelle werden 
zwischen vom Generalvikar zu benennenden 

-

aufgeteilt.

(2) Die interne Meldestelle steht allen Beschäftigten 
im Sinne des § 3 Abs. 8 HinSchG und Leiharbeit-
nehmerinnen sowie Leiharbeitnehmer der Diözese 
(im Folgenden: Beschäftigte) zur Verfügung.

(3) Das Hinweisgebersystem ermöglicht Meldungen 
aus dem sachlichen Anwendungsbereich des § 
2 HinSchG. Zu den geschützten Inhalten zählen 
insbesondere Verstöße, die strafbewehrt sind, 
Verstöße die bußgeldbewehrt sind, soweit die 
verletzte Vorschrift dem Schutz von Leben, Leib 
und Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von 
Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane dient, 

Rechtsvorschriften in bestimmten Sachgebieten.

§ 3 
Meldestelle

(1) Die Meldestelle nach § 2 Abs. 1 dieses Diöze-
sangesetzes erbringt die ihr nach dem HinSchG 
und nach diesem Diözesangesetz obliegenden 
Aufgaben unabhängig.

nach § 17 Abs. 1 Nr. 6, § 18 HinSchG werden von 
der Meldestelle erfüllt, soweit sie nach diesem 

erbracht werden. 

(3) Folgemaßnahmen im Sinne des § 17 Abs. 1 Nr. 6 
HinSchG sind mit dem Generalvikar abzustimmen. 
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(4) Die Meldestelle berichtet dem Generalvikar einmal 

Meldungen, deren Bearbeitungsstand sowie den 
-

form. 

§ 4 
Ombudsperson

-

bieten, dass ein sachgerechter und unabhängiger 
Umgang mit den eingehenden Hinweisen erfolgt. 
Sie hat sicherzustellen, dass sonstige Aufgaben 

beinhaltet, dass sie weder gegenwärtig noch in 
der Vergangenheit in einem Anstellungs- bzw. 
Inkardinationsverhältnis zur Diözese bzw. einem 
kirchlichen Rechtsträger unter der Aufsicht des 
Bischofs von Regensburg steht oder stand. Die 

-

sein.

§ 5 
Aufgaben und Befugnisse der Ombudsperson 

sowie der Meldestelle 

Aufgaben gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 5 sowie 

mindestens folgende Meldekanäle zur Verfügung: 

b) elektronisch (insbesondere E-Mail, Fax und/
-

c) telefonisch (zu den Geschäftszeiten), 

Beschäftigten leicht zugänglich bekanntzumachen, 
unter anderem auch im Intranet der Diözese. 

Prüfung der Stichhaltigkeit der eingegangenen 
Meldung (§ 17 Abs. 1 Nr. 4 HinSchG) beinhaltet 
eine Plausibilisierung der Meldung mit Blick auf die 
Frage, ob ein hinreichender Tatverdacht im Sinne 
der StPO besteht. Zum Zwecke dieser Prüfung 

-

gen bei der Meldestelle stellen. Nach Abstimmung 
mit der Meldestelle kann sie im Bedarfsfall auch 
weitere Beschäftigte der Diözese befragen. Für die 
Prüfung nach Satz 2 benötigte Unterlagen kann die 

-
gangenen Meldungen und deren Bearbeitungs-

einem ausführlichen Bericht über die eingegan-
genen Meldungen und deren Bearbeitungsstand, 

hinweisgebenden Person sowie der übrigen in § 
7 dieses Diözesangesetzes genannten Personen.

§ 6 
Schutz der hinweisgebenden Person

(1) Das Hinweisgebersystem soll einen vertrauens-
würdigen und geschützten Raum bieten, in dem 
Beschäftige Verstöße nach § 2 Abs. 3 dieses 
Diözesangesetzes melden können, ohne Angst 

HinSchG den Schutz der hinweisgebenden Person 
sowie Dritter. Die Diözese gewährleistet diesen 
Schutz im Rahmen des Gesetzes. 

(3) Beschäftigte, insbesondere Vorgesetzte, die die 
hinweisgebenden Personen unter Verstoß gegen 
die unter Absatz 1 genannten Schutzvorschriften 
maßregeln, müssen mit arbeitsrechtlichen oder 

§ 7 
Vertraulichkeitsgebot und Ausnahmen 

(1) Die Identität einer hinweisgebenden Person wird 

8 Abs. 1 Nr. 1 HinSchG, auch im Verhältnis zur 
Meldestelle vertraulich behandelt, sofern die 
hinweisgebende Person nicht ausdrücklich ihre 

Die Vertraulichkeit der Identität der Personen, die 
Gegenstand einer Meldung sind bzw. der sonstigen 
in der Meldung genannten Personen sind stets zu 
wahren.

(2) Informationen über die Identität einer hinweisge-
benden Person oder über sonstige Umstände, die 
Rückschlüsse auf ihre Identität erlauben, dürfen 
nur nach Maßgabe des § 9 Abs. 2 und 3 HinSchG 
weitergegeben werden. Informationen über die 
Identität von Personen, die Gegenstand einer 
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Meldung sind und von sonstigen in der Meldung 
genannten Personen dürfen nach nur Maßgabe 
des § 9 Abs. 4 HinSchG weitergegeben werden.

§ 8 
Umgang mit falschen Auskünften/Missbrauch 

des Hinweisgebersystems 

Hinweisgebersystem nicht für unlautere Zwecke, 
wie Racheakte, Verleumdungen oder sonstige 
illegitime Absichten, missbraucht wird.

(2) Der Missbrauch des Hinweisgebersystems kann 
eine Verletzung der arbeits- oder dienstvertragli-

dienst- und zivilrechtliche Konsequenzen zur 
Folge haben. Ferner können auch strafrechtliche 
Sanktionen durch die unabhängigen staatlichen 
Strafverfolgungsorgane die Folge sein. 

§ 9 
Schulungen 

(1) Alle Beschäftigte, insbesondere auch die Füh-
rungskräfte, erhalten regelmäßige Schulungen 
zum Hinweisgeberschutz. 

(2) Durch Sensibilisierungsmaßnahmen wird das 
Bewusstsein für die Bedeutung des Hinweisge-
berschutzes gestärkt und die Hemmschwelle für 
den Missbrauch des Systems nach § 8 erhöht.

§ 10 
Verfahren

ihr zu dokumentierenden Prozess aus, der sich 
nach den Vorgaben des HinSchG richtet.

in die alleinige Zuständigkeit anderer Stellen der 
Diözese (Mitarbeitervertretung, Schlichtungsstelle, 
Einigungsstelle, AGG-Beauftragte, Gleichstel-
lungsbeauftragte, Schwerbehindertenbeauftragte, 

die Prüfung von Vorwürfen des sexuellen Miss-

Präventionsbeauftragter etc.) fallen, werden von 

berichtet. Der/die hinweisgebende Beschäftigte 

-
nannten Stellen.

§ 11 
Gesetzliche Regelungen des staatlichen Rechts

Regelungen des staatlichen Rechts, insbesondere 
im Bereich des Hinweisgeberschutzes, bleiben von 
diesem Diözesangesetz unberührt.

§ 12 
Inkrafttreten

im Amtsblatt in Kraft.

Regensburg, den 18. Dezember 2024

+ Rudolf
Bischof von Regensburg


